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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan Nr. 4/66 

durch einen grauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt einen westlich an die Heidhauser Straße an- 


grenzenden Bereich zwischen dem Grundstück der Adolf-Claren- 


bach-Schule, der Straße ~inter'm Rathaus, der Bremerstraße 


und der Straße Landwehr. 


11. Allgemeines 


Für einen Teilbereich des jetzigen Verfahrensgebietes hatte 

der Rat der Stadt bereits am 11. März 1966 beschlossen, einen 
Bebauungsplan aufzustellen und öffentlich auszulegen. Dieser 

Bebauungsplan wurde vom Rat der Stadt am 4.  November 1966 als 
Satzung beschlossen. Inzwischen hat es sich als erforderlich 

herausgestellt, den räumlichen Geltungsbereich auf Ca. 8,6 ha 

zu erweitern und ein neues Bebauungsplanverfahren einzuleiten. 

Der bisherige Bebauungsplan wird nicht weitergeführt. 

Der Baustufenplan weist den wesentlichen Geltungsbereich des 

jetzigen Bebauungsplanes als B I1 o - Gebiet (reines Wohngebiet) 

und zum Teil als Außengebiet aus. Da inzwischen die Heidhauser 

Straße als Bundesstraße 224 von Außenstrecke in Ortsdurchfahrt 

umgestuft wurde, konnten die bisherigen Planungsgrundsätze, die 

wegen des Anbauverbots eine Erschließung der Grundstücke von 

der Heidhauser Straße her ausschlossen, aufgegeben werden. 

Die an die Heidhauser Straße angrenzenden Grundstücke sowie 

die Grundstücke im Bereich des Heidhauser Platzes werden wegen 

ihrer Verkehrslage und -soweit bebaut- unter Berücksichtigung 

ihrer derzeitigen Nutzung, als allgemeines Wohngebiet (wA) 
festgesetzt. Die zur Bremerstraße bzw. zur Straße Landwehr hin 

gelegenen Grundstücke werden entsprechend ihrer Lage und unter 

Berücksichtigung der benachbarten Nutzung als reines Wohngebiet 

festgesetzt. 

Im Bereich des Heidhauser Platzes werden beim Ausbau der Heid- 
hauser Straße die Aufweitung der Verkehrsfläche sowie die Ver- 

schiebung der Einmündung der Jacobsallee erforderlich. Hierfür 



setzt der Bebauungsplan die neuen Straßenbegrenzungslinien fest. 


Die vor der 4dolf-Clarenbach-Schule herführende Verbindung 


zwischen der Jacobsallee und der Heidhau~ser Straße wird vor 


der Heidhauser StraEe abgeriegelt, da sie als iahrverb'indung 


verkehrlich nicht erforderlich ist und für den zukünftigen 


Ausbau des Kreuzungsbereiches Heidhauser Straße/~acobsallee/ 


Brakeler Wald störend wirken würde. 


111. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Die Verwirklichung des Bebauungsplanes erfordert keine 


bodenordnenden oder sonstigen Maßnahmen. 


IV. Kosten 


Die der Gemeinde durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes 


voraussichtlich entstehenden Kosten wurden überschläglich 


ermittelt und betragen für 


Tiefbau Straßen: 2 2 0 . 0 0 0 ,  -- DM 

Gärtnerische Gestaltung: 80 .000 , - - DM 

jog'Qog,:--p-

Kosten für den Ausbau des Teilabschnittes der Heidhauser Straße 


sind nicht angegeben, da diese nicht durch den Bebauungsplan 


verursacht werden, sondern durch den vorgesehenen Ausbau der 


gesamten B 224 auf Essener Gebiet. 


Essen, den 28. April 1967 


Stadtplanungsamt Amt für Bodenordnung Ti fbauamt 
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Dez. für Stadtentwicklung 


Beigeordneter 




D i e s e  Begründung liat ;;emäf3 S 2 Abs. 6 des .  Di i r idesbaugesetzes  vom 

23. J u n i  1960 (EGBL. 1 U .  j l t l )  i n  d e r  Z e i t  vom 2. y a i  1967 

b i s  2. J u n i  1967 öffentlich a u s g e l e z e n .  

L s s e n ,  den  J u n i  19u7I;. 

Gehört zur Vfg. v.1 5. AUG. 1967 
181-125.4 ( i ;sen  1505) 

Landesbaubehörde Ruhr 
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